
Ziel der Schaffung der Institution
des Rechtspflegers war es, die
überlastete Richterschaft von ein-

fachen und wiederkehrenden Tätigkei-
ten zu entlasten. Allerdings wurde erst
im Jahr 1962 der Beruf des Rechtspfle-
gers in der Bundesverfassung verankert
(Artikel 87a B-VG). Darin finden sich
die rechtlichen Rahmenbedingungen
des Rechtspflegers: Er ist nur an die
Weisungen des nach der Geschäftsver-
teilung zuständigen Richters gebunden
und dieser Richter kann sich jederzeit
die Erledigung solcher Geschäfte vor-
behalten oder sie an sich ziehen. Auf-
grund der Ausbildung und der fachspe-
zifischen Berufspraxis kommt dieses
Weisungsrecht aber in der Gerichtspra-
xis äußerst selten zum Tragen, so dass
die Rechtspfleger weitgehend eigen-

verantwortlich tätig sind. Ferner wurde
1962 ein Rechtspflegergesetz erlassen,
das 1986 durch das nunmehr geltende,
inzwischen mehrfach novellierte
Rechtspflegergesetz ersetzt worden ist.

Neue Tätigkeitsfelder werden insbe-
sondere durch die unlängst erfolgte
Novellierung des Außerstreitgesetzes
erschlossen. So ist beispielsweise der
Unterhaltsstreit von großjährigen Kin-
dern eine Außerstreitangelegenheit und
somit der Rechtspfleger zuständig.

Rund 700 Rechtspfleger gibt es in
Österreich. Von diesen sind 41 Prozent
in Grundbuchsachen und 5 Prozent in
Firmenbuchsachen tätig. 26 Prozent ar-
beiten in Außerstreitangelegenheiten
und 35 Prozent in Exekutionssachen.
Im Jahr 2002 fielen rund 3,2 Millionen

Rechtssachen bei Bezirksgerichten an,
von denen 19 Prozent von Richtern
und 81 Prozent von Rechtspflegern be-
arbeitet wurden.

Die Berufsgruppe ist in der „Verei-
nigung der Rechtspfleger“ organisiert.
Auf europäischer Ebene besteht die
„Europäische Union der Rechtspfle-
ger“ (EUR), die beim Europarat Kon-
sultativstatus innehat. Vergleichbare
Organe der Gerichtsbarkeit gibt es nur
in Deutschland. In den anderen Län-
dern der EU üben die Rechtspfleger in
der Regel keine richterlichen Tätigkei-
ten aus.

Ausbildung. Um Rechtspfleger zu
werden, muss der Berufskandidat die
Matura bzw. die Beamtenaufstiegsprü-
fung erfolgreich abgelegt haben. Im
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In den österreichischen Bezirksgerichten gibt es rund 700 Rechtspfleger.

Der Rechtspfleger
Neben Richtern erfüllen speziell ausgebildete Gerichtsbeamte teilweise richterliche 

Tätigkeiten – die „Rechtspfleger“. Mehr als drei Viertel aller Entscheidungen an Bezirksgerichten 
werden von Rechtspflegern getroffen.



Fall der Beamtenaufstiegsprüfung ist
ein mindestens achtjähriges Beamten-
dienstverhältnis notwendig. Erfolgt ei-
ne Ausschreibung durch den Präsiden-
ten des jeweiligen Oberlandesgerichts,
kann man sich nach Ermächtigung
durch das Bundesministerium für Jus-
tiz beim Oberlandesgericht als Rechts-
pflegerberufsanwärter bewerben. Wird
der Eignungstest erfolgreich abgelegt,
beginnt eine insgesamt vier Jahre dau-
ernde Ausbildung. Zunächst hat man
einen Vertragsbediensteten-Grundkurs
(V4-Lehrgang) zu absolvieren, danach
die so genannte Rotationsausbildung
im jeweiligen Sprengel eines Oberlan-
desgerichts.

Der Berufsanwärter wird jeweils
zwei Monate in den Sparten Zivilrecht,
Strafrecht, Exekutionsrecht und Außer-
streitrecht eingesetzt. Nach dieser acht-
monatigen Praxis ist ein Vertiefungs-
kurs (V3 Kurs) zu absolvieren. Nach
positivem Abschluss dieses Kurses
wird man als Rechtspflegeranwärter
zugelassen und durchläuft unter Auf-
sicht des Bundesministeriums für Jus-
tiz die berufsspezifische, drei Jahre
dauernde Ausbildung. Die Auszubil-
denden werden einer der vier Rechts-
pflegersparten zugewiesen, nämlich
Außerstreit, Zivilrecht inklusive Exe-
kutionsrecht und  Insolvenzrecht
(Schuldenregulierung), Grundbuch und
Firmenbuch.

Der Anwärter wird vom Präsidenten
des jeweiligen Oberlandesgerichts für
die Dauer der Ausbildung einem Ge-
richt zugeteilt. Der Rechtspflegeran-
wärter ist während der ersten drei Aus-
bildungsmonate in der Geschäftsstelle
des Gerichts in dem angestrebten Ar-
beitsgebiet einzusetzen. Während der
übrigen Ausbildungszeit ist er vom
Vorsteher des Bezirksgerichts (vom
Präsidenten des Gerichtshofs) mindes-
tens halbtägig mit der Vorbereitung
von Erledigungen auf dem angestreb-
ten Arbeitsgebiet zu betrauen. Rechts-
pflegeranwärter für das Arbeitsgebiet
Zivilprozess- und Exekutionssachen
sind in der Regel drei Monate hindurch
mindestens während der halben Wo-
chendienstzeit im Gerichtsvollzieher-
dienst zu verwenden. 

Dem Anwärter wird ein Ausbil-
dungsrechtspfleger beigegeben. Von
diesem wird er nun am Arbeitsplatz
unterwiesen. Der Berufsanwärter muss
zwei weitere Lehrgänge besuchen: Der
allgemeine Lehrgang dauert vier Mo-
nate und umfasst sämtliche Rechtsbe-
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reiche, auch Strafrecht, obwohl im Un-
terschied zu Deutschland auf dem Ge-
biet des Strafrechts keine Rechtspfle-
ger eingesetzt werden. Am Ende dieses
Lehrgangs ist eine kommissionelle
Prüfung vor zwei Richtern und einem
Rechtspfleger abzulegen. Nach erfolg-
reicher Absolvierung kann nach einem
weiteren halben Jahr Praxis der Spezi-
allehrgang besucht werden, der den
Berufsanwärter in seiner eigenen Spar-
te unterrichten soll. Dieser dauert zu-
meist drei Monate. Den Abschluss bil-
den eine schriftliche und eine kommis-
sionelle mündliche Prüfung vor zwei
Richtern und dem zuständigen Sparten-
rechtspfleger. Besteht der Anwärter die
Prüfung nicht, kann er nach neuerlicher
Teilnahme am Lehrgang die Prüfung
wiederholen; eine zweite Wiederho-
lung ist nicht zulässig. Nach der be-
standenen Prüfung erhält der Rechts-
pflegeranwärter ein Diplom. 

Ernennung und Verwendung. Nach
Ablegung der Prüfungen und mindes-
tens drei Praxisjahren wird der Anwär-
ter vom Bundesminister für Justiz zum
Rechtspfleger auf eine Planstelle er-
nannt. Er erhält die Rechtspflegerur-
kunde und damit die grundsätzliche
Befugnis zur Besorgung der in seinen
Wirkungsbereich fallenden Geschäfte
der Gerichtsbarkeit für das gesamte
Bundesgebiet. In der Urkunde ist das
Arbeitsgebiet genau bezeichnet. Unab-
hängig davon wird der Rechtspfleger
auch Beamter und in das öffentliche
Dienstverhältnis übernommen. Er ist
ab diesem Zeitpunkt unversetzbar. 

Der Präsident des zuständigen Ober-
landesgerichts bestimmt, bei welchem
Gericht und in welchem zeitlichen Um-
fang der betreffende Rechtspfleger zu
verwenden ist. Innerhalb des Gerichts
wird der Rechtspfleger durch den Vor-
steher des Gerichts einer von einem
Richter geleiteten Gerichtsabteilung
zugewiesen. Eine fixe Geschäftsvertei-
lung der Rechtspflegerzuständigkeiten
soll Rechtssicherheit garantieren. 

Dienstrechtlich ist der Rechtspfleger
dem Oberlandesgericht unterstellt.
Falls ein Gericht für die Planstelle ei-
nes ganzen Rechtspflegerpostens zu
klein ist, kann der Rechtspfleger in ei-
ner anderen Sparte eingesetzt werden,
sofern er über die Ausbildung verfügt.
Ferner kann er dazu verpflichtet wer-
den, Kanzleitätigkeiten zu erbringen
oder bei einem zweiten Gericht in der-
selben Sparte tätig zu sein. Daneben
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gibt es – ähnlich den Sprengelrichtern
– „Sprengelrechtspfleger“, die für den
Zuständigkeitsbereich eines Oberlan-
desgerichts ernannt werden und inner-
halb dessen Wirkungsbereiches frei
eingesetzt werden können. 

Tätigkeitsbereiche. Generell sieht
das Rechtspflegergesetz vor, dass die
Tätigkeitsbereiche des Rechtspflegers
in den vier Gebieten Zivilprozess, Exe-
kutions- und Insolvenzrecht, Außer-
streitverfahren, Grundbuch und Fir-
menbuch liegen. Da für diese Arbeits-
bereiche prinzipiell Richter zuständig
sind, finden sich im Rechtspflegerge-
setz nähere Bestimmungen zu den ein-
zelnen Wirkungsbereichen der Rechts-
pfleger innerhalb der vier großen

Rechtsgebiete. Diese Bestimmungen
sind taxativ aufgezählt und können nur
durch Gesetz geändert bzw. ergänzt
werden. Stets ist es dem Richter vorbe-
halten, Eide abzunehmen, Entscheidun-
gen, bei denen ausländisches Recht an-
zuwenden ist, zu treffen und die Haft
anzuordnen.

Im Bereich des Zivilverfahrens ist
der Rechtspfleger vornehmlich für das
gerichtliche Mahnverfahren bis zur
Ausschreibung einer Tagsatzung zu-
ständig.

Im Exekutionsverfahren ist der
Rechtspfleger hauptsächlich für die
Exekution zur Hereinbringung von
Geldforderungen zuständig. Verwehrt
sind ihm die Verfahrensbefugnisse im
Bereich der Liegenschaftsexekutionen,

wie etwa das Verfahren der Zwangs-
verwaltung und Zwangsversteigerung.
Im Exekutionsrecht ist der Rechtspfle-
ger beispielsweise für die Aufnahme
des Vermögensverzeichnisses zustän-
dig.

In Insolvenzsachen umfasst der
Tätigkeitsbereich des Rechtspflegers
sämtliche Geschäfte in Konkurssachen
vor dem Bezirksgericht, somit das
Schuldenregulierungsverfahren bei Pri-
vatkonkursen bis zu einem Betrag von
50.000 Euro an Aktiva.

In Verlassenschaftsverfahren ist der
Rechtspfleger für die Nachlassabwick-
lung bis zu einem Nachlassvermögen
von 150.000 Euro zuständig. Dem
Richter vorbehalten sind Verfahren, bei
denen widerstreitende Erbantrittser-
klärungen vorliegen oder der Nachlass
eines protokollierten Einzelkaufmanns
abzuwickeln ist.

In Sachwalterschafts- und Kind-
schaftsangelegenheiten ist der Rechts-
pfleger für die Geschäfte in Pfleg-
schaftsangelegenheiten zuständig, fer-
ner für die gesetzlichen Unterhaltsan-
sprüche volljähriger Kinder. Dem
Richter bleiben beispielsweise die Ob-
sorgestreitigkeiten oder das Besuchs-
recht, die Bestellung oder Entziehung
von Sachwalterschaften, Verfahren
über die Abstammung sowie Eheli-
cherklärungen vorbehalten.

In Grundbuchsangelegenheiten ist
die gesamte Führung des Verfahrens
Sache der Rechtspfleger. Vorbehalte
der Richter sind hier nicht vorgesehen.

Im Bereich des Firmenbuchverfah-
rens sind dem Richter die Ersteintra-
gung von Aktiengesellschaften, ferner
von Gesellschaften mit beschränkter
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Mehr als drei Viertel aller bezirksgerichtlichen Entscheidungen werden von Rechts-
pflegern getroffen.

Rechtspfleger und Richter
Auch wenn eine Angelegenheit

nach dem Rechtspflegergesetz in den
Wirkungsbereich des Rechtspflegers
fallen würde, kann sich der Richter die
Erledigung einzelner Geschäftsstücke
vorbehalten oder er kann die Erledi-
gung an sich ziehen, wenn dies seiner
Ansicht nach wegen tatsächlicher oder
rechtlicher Schwierigkeiten oder we-
gen der Wichtigkeit und Tragweite der
Entscheidung zweckmäßig ist. Ebenso
kann der Rechtspfleger von sich aus
Akten dem Richter zur Entscheidung
vorlegen, wenn ihm die Angelegenheit

rechtlich zu kompliziert erscheint. Der
Rechtspfleger ist verpflichtet, das in
seinen Wirkungsbereich fallende Ge-
schäftsstück dem Richter vorzulegen,
wenn sich der Richter dies vorbehalten
hat, wenn der Rechtspfleger von einer
ihm bekannten Rechtsansicht des
Richters abweichen will oder wenn
während der Bearbeitung mit rechtli-
chen oder tatsächlichen Schwierigkei-
ten zu rechnen ist.

Der Rechtspfleger ist ansonsten
hinsichtlich der ihm übertragenen Auf-
gaben vollkommen eigenverantwort-
lich. Er ist bei der Besorgung der in
seinen Wirkungsbereich fallenden Ge-

schäfte nur an Weisungen des ihm un-
mittelbar übergeordneten Richters ge-
bunden. Dieser kann allgemeine und
spezielle Weisungen erteilen. Allge-
meine Weisungen stellen generelle
Anordnungen dar, die für sämtliche
Akte des Rechtspflegers über die Be-
handlung von Rechtsfragen Geltung
haben. Sie sind schriftlich zu erteilen
und werden in ein spezielles Verzeich-
nis eingetragen. Für einzelne Rechtsa-
chen können spezielle Weisungen er-
teilt werden. Diese erfolgen meist
mündlich und sind im betreffenden
Akt zu vermerken und vom Richter
abzuzeichnen.

R E C H T S P F L E G E R



Haftung mit einem Stammkapital ab
70.000 Euro vorbehalten, ebenso die
Eintragung von Privatstiftungen sowie
von Zweigniederlassungen einer aus-
ländischen GmbH.

Rechtsmittel gegen rechtspflegeri-
sche Entscheidungen sind vornehmlich
die „Vorstellung“ und der „Rekurs“.
Bei der Vorstellung besteht die Mög-
lichkeit, die Entscheidungen eines
Rechtspflegers durch den übergeordne-
ten Richter beurteilen zu lassen. Dies
gilt insbesondere für Entscheidungen,
die in Ansehung des Streitwerts nicht
oder nicht gesondert anfechtbar wären. 

Ansonsten steht zumeist das Rechts-
mittel des Rekurses zur Verfügung. Als
Besonderheit gilt, dass der Rechtspfle-
ger im Falle eines Rekurses über die-
sen selbst entscheiden kann, wenn er
diesem Rechtsmittel vollinhaltlich
stattgeben möchte. Sollte er dies nicht
tun, so hat der ihm übergeordnete
Richter hierüber zu entscheiden. Ist
dieser der Meinung, dem Rekurs wäre
vollinhaltlich stattzugeben, so kann er
dies tun. Ist er der Ansicht, dass dies
nicht der Fall ist, so ist das Rechtsmit-
tel dem Rechtsmittelgericht mit dem
Vorlagebericht des Rechtspflegers vor-
zulegen. Ein Rechtspfleger kann aus
denselben Gründen wie ein Richter ab-
gelehnt werden. Er hat sich für befan-
gen zu erklären, wenn die Vorausset-
zungen zutreffen.

Ziel der Institution des Rechtspfle-
gers ist es, den Richter zu entlasten.
Durch eine fixe Geschäftsverteilung
der Rechtspflegeragenden beim jewei-
ligen Gericht ist ferner Rechtssicher-
heit gewährleistet. Überdies stehen zur
Überprüfung rechtspflegerischer Ent-
scheidungen ausreichend Rechtsmittel
zur Verfügung. 

Der Rechtspfleger muss in der Lage
sein, selbstständig auf den ihm gesetz-
lich zugewiesenen Aufgabengebieten
der Rechtspflege Lebenssachverhalte
zu erfassen, zu klären und zu ordnen,
sowie wirtschaftliche, soziale und
rechtspolitische Zusammenhänge zu
verstehen, Verfahren gesetzmäßig und
lebensnahe zu betreiben, Rechtsfragen
zu erkennen und zu lösen, sachgerechte
Entscheidungen zu treffen und sie all-
gemein verständlich zu begründen. Oh-
ne die Funktion des Rechtspflegers wä-
re das einwandfreie Funktionieren der
Justiz wohl kaum möglich.

Philipp J. Graf
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